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Rechnung 2015

Rechnungsgemeindeversammlung vom 

Montag, 13. Juni 2016, 19.00 Uhr 

im Kultursaal Haulismatt, Balsthal

Traktanden:

1. Jahresrechnung 2015, Genehmigung
 a) Gebundene bzw. dringliche Nachtrags-
  kredite 2015, Kenntnisnahme
 b) Laufende Rechnung
 c) Finanzierung des Aufwandüberschusses
 d) Investitionsrechnung
 e) Bestandesrechnung

2. Zweckverband ARA Falkenstein
 Genehmigung Statuten

3. Reglement über die Schulzahnpflege
 Anpassung Gemeindebeiträge 
 gemäss Anhang 1

4. Verkauf Bauland GB Balsthal Nr. 2637,
 Wiedererwägung und Zustimmung

5. Verschiedenes

Rechnungsabschluss 2015

Bericht des Ressortleiters Finanzen und des 
Finanzverwalters zur Rechnung 2015

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Mit einem Aufwandüberschuss von CHF 615‘732.28 
schliesst die Jahresrechnung 2015 rund CHF 608‘000 
besser ab als im Budget vorgesehen (CHF 1‘224‘125).  
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Der Aufwandüberschuss beträgt 1.97% des Gesamt-
ertrages bzw. 3.57% des Netto-Steuerertrages. Der 
Aufwandüberschuss soll über das Eigenkapital ausge-
glichen werden. 

Von den 2015 budgetierten und (inkl. Verpflichtungs-
kredite) genehmigten Investitionen von gesamthaft 
CHF 5‘936‘056 wurden im Rechnungsjahr mit netto 
CHF 2‘708‘840 rund 46% realisiert. Die Investitionen 
wurden hauptsächlich in den Bereichen Gemeindeliegen-
schaften, Schulbauten, Kantons- und Gemeindestrassen 
und Raumplanung vorgenommen. Ausserdem erfolgten 
Investitionen in die Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung (Spezialfinanzierungen). Die für das Jahr 
2015 budgetierten Investitionen (netto CHF 3‘707‘100) 
wurden somit um rund CHF 998‘000 unterschritten. 
Durch die Bereinigung der Verpflichtungskreditkontrolle 
resultieren per Rechnungsabschluss rund CHF 2‘948‘200 
«alte» Verpflichtungskredite.

Durch den Aufwandüberschuss in der Laufenden Rech-
nung und die Investitionen entstand ein Finanzierungs-
Fehlbetrag von rund CHF 1‘019‘000. Die Liquidität zur 
Finanzierung des gesamten Rechnungsaufwandes konnte 
denn auch nur knapp ohne Neuverschuldung sicherge-
stellt werden.
Es wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 62.38% er-
reicht. Prognostiziert war ein Selbstfinanzierungsgrad 
von 34.15%. Anzustreben sind mindestens 100%, damit 
keine Neuverschuldung eintritt.

Per Ende Jahr war das Fremdkapital zu 40.1% (Vorjahr 
45.1%) durch das Eigenkapital gedeckt. 

Der Steuersatz betrug 125% für Natürliche Personen 
und 120% für Juristische Personen.

Die Spezialfinanzierungen (Sonderrechnungen inner-
halb der Gemeinderechnung) weisen mit Ausnahme der 
Abwasserbeseitigung positive Ergebnisse aus. In der 
Wasserversorgung konnte ein Ertragsüberschuss von CHF 
320‘151.70 (Vorjahr 155‘993.84) erzielt werden. Die 
Abwasserrechnung erzielte einen Aufwandüberschuss von 
CHF 138‘319.65 (Vorjahr Ertragsüberschuss 487‘642.60), 
die Abfallbeseitigung einen Ertragsüberschuss von CHF 
17‘045.12 (Vorjahr Aufwandüberschuss 16‘190.03).

Durch die Ergebnisse dieser Sonderrechnungen konnte 
die Schuld der Wasserversorgung gegenüber der Einwoh-
nergemeinde getilgt (Kto. 1280.01) und ein Eigenkapital 
von CHF 96‘501.57 (Kto. 2280.01) gebildet werden, 
diejenige der Abwasserrechnung weist ein Guthaben von 
CHF 1‘500‘039.88 auf (Kto. 2280.03) und das Guthaben 
der Sonderrechnung Abfallbeseitigung gegenüber der 
Gemeinde beträgt nun CHF 125‘928.71 (Kto. 2280.04). 

Die wesentlichsten Netto-Abweichungen (Auf-
wand – Ertrag) der Laufenden Rechnung 2015 
zum Budget (in CHF Tausend, gerundet)
   2015 (Vorjahr)

01 Legislative und Exekutive + 23 - 12
02 Allgemeine Verwaltung - 50 - 2
09 Nicht aufteilbare Aufgaben - 72 - 50
1 Öffentliche Sicherheit - 10 - 58
2 Bildung - 153 - 139
3 Kultur und Freizeit - 133 + 15
4 Gesundheit - 119 - 5
5 Soziale Wohlfahrt + 35 + 111
6 Verkehr - 124 + 67
7 Umwelt und Raumordnung - 58 - 52
8 Volkswirtschaft (Ertrag) - 19 + 39
90 Steuern (Ertrag) - 8 - 342
94 Kapitaldienst + 2 - 64
99 Abschluss + 24 - 68

Diverse Nachtragskredite konnten im Rahmen der Diskus-
sion und Beschlussfassung zur Rechnungsablage 2015 
durch den Gemeinderat gutgeheissen und beschlossen 
werden (s. Anhang). 

Die über der Kompetenz des Gemeinderates liegenden 
Budgetüberschreitungen sind als separate Nachtragskre-
dite einzeln aufgelistet. Diese sind ausnahmslos durch 
übergeordnete Erlasse eingetreten und daher der Ge-
meindeversammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Balsthal, 14. April 2016

André Schaad Rudolf Dettling
Ressortleiter Finanzen Leiter Finanzverwaltung
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Laufende Rechnung
1.2015 bis 12.2015
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Laufende Rechnung
1.2015 bis 12.2015 - Fortsetzung
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Investitionsrechnung
1.2015 bis 12.2015
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Investitionsrechnung
1.2015 bis 12.2015 - Fortsetzung

Bestandesrechnung 2015
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Antrag und Beschlussentwurf 

des Gemeinderates an die 

Gemeindeversammlung vom 

13. Juni 2016 zur Rechnung 2015

Die Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2016 
beschliesst auf Antrag des Einwohnergemeinde-
rates

1. Die in der Beschlusskompetenz der Gemeindeversamm-
lung liegenden Nachtragskredite gemäss Liste, welche 
jedoch infolge Dringlichkeit oder aufgrund übergeord-
neter Erlasse bereits erfüllt sind, werden zur Kenntnis 
genommen.

2. Die Laufende Rechnung für das Jahr 2015, mit CHF 
31‘837‘195.76 Aufwand und CHF 31‘221‘463.48 
Ertrag, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 
615‘732.28 wird genehmigt.

3. Dem Antrag des Gemeinderates, den Aufwandüber-
schuss aus dem Eigenkapital zu finanzieren, wird zuge-
stimmt.

4. Die Investitionsrechnung 2015, welche bei Ausga-
ben von CHF 2‘894‘897.25 und Einnahmen von CHF 
186‘057.05 mit einer Zunahme der Nettoinvestitionen 
von CHF 2‘708‘840.20 abschliesst, wird genehmigt.

5. Die Bestandesrechnung, welche nach Verbuchung des 
Aufwandüberschusses Aktiven und Passiven in der 
Höhe von CHF 37‘396‘721.85 aufweist, wird geneh-
migt.

Für den Gemeinderat 

Roland Stampfli, Gemeindepräsident 
Bruno Straub, Gemeindeverwalter 

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung 
am 13. Juni 2016.

Für die Gemeindeversammlung 

Roland Stampfli, Gemeindepräsident 
Bruno Straub, Gemeindeverwalter
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Zweckverband ARA Falkenstein (ZAF)
Genehmigung Statuten

In einer ersten Phase mussten die Mitglieder des Zweck-
verbands ARA Falkenstein (bisherige Verbandsgemein-
den) beschliessen, ob Welschenrohr ebenfalls als Ver-
bandsgemeinde im ZAF aufgenommen werden soll. Alle 
Verbandsgemeinden haben der Aufnahme zugestimmt, 
die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde 
Balsthal am 14. Dezember 2015. Eine Anpassung der 
Statuten war allein aus diesem Grund zwingend. Zu-
sätzlich wurden noch neue Kostenverteiler erarbeitet 
und ausgehandelt. Die aktuell noch gültigen Statuten 
datieren aus dem Jahr 2008 und sind auch aus grund-
sätzlichen Überlegungen in die Jahre gekommen. Man 
nahm die Aufnahme der neuen Verbandsgemeinde zum 
Anlass, die Statuten generell zu überarbeiten und anzu-
passen, damit sie auch wieder zeitgerecht erscheinen. 
Das Resultat liegt nun in Form der neuen Statuten vor, 
welche der Gemeindeversammlung vorgelegt werden 
und durch den Gemeinderat verabschiedet wurden.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindever-
sammlung, die Statuten des Zweckverbands 
ARA Falkenstein zu genehmigen. 

Reglement über die Schulzahnpflege
Anpassung Gemeindebeiträge gemäss Anhang 1

Die alljährliche Untersuchung betreffend des Zustands 
der Zähne aller Kinder ist obligatorisch. Erfolgt sie durch 
den Schulzahnarzt, trägt die Gemeinde die Kosten gemäss 
Schulzahnpflegetarif SSO. Details sind im Reglement 
über die Schulzahnpflege geregelt. Zusätzlich beteiligt 
sich die Einwohnergemeinde aufgrund der Einkommens-
verhältnisse der Eltern anteilsmässig an den Kosten für 
Zahnbehandlungen bzw. kieferorthopädische Behand-
lungen. Die Tarife für die Gemeindebeiträge sind in An-
hang 1 zum erwähnten Reglement festgehalten. In den 
letzten fünf Jahren (2010-2014) hat diese Beteiligung 
Kosten zwischen CHF 40‘000 und CHF 80‘000 pro Jahr 
verursacht. Diese Kostenbeteiligung ist im Vergleich 
zu andern Einwohnergemeinden sehr grosszügig. Aus 

diesem Grunde und auch mit Blick auf die finanzielle 
Situation der Einwohnergemeinde Balsthal ist eine An-
passung notwendig. Der Einwohnergemeinderat hat die 
neuen Beiträge an seiner Sitzung vom 21. April 2016 
zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindever-
sammlung Anhang 1 zum Reglement über die 
Schulzahnpflege zu genehmigen.

Verkauf Bauland GB Balsthal Nr. 2637

Umrahmt von Fluhackerstrasse, Helvetierweg, Hofmattweg 
und Breitackerstrasse befinden sich parallel zueinander 
die Grundstücke GB Balsthal 2635, 2636 und 2637. 
Diese unterliegen dem Gestaltungsplan Oberfeld mit 
Sonderbauvorschriften, genehmigt durch den Gemeinderat 
am 16. Mai 2013, durch den Regierungsrat ebenfalls 
genehmigt am 25. Februar 2014 (RRB Nr. 2014/264). 
Ein Investor wollte gemäss Darstellungen im Jahr 2014 
alle drei Grundstücke erwerben, welche damals auf 
drei «Parteien» aufgeteilt waren. Besitzerin von GB 
Balsthal mit einer Fläche von 2‘115 Quadratmeter ist 
die Einwohnergemeinde Balsthal. Sämtliche Parteien 
haben sich für das Bauland, welches noch nicht voll 
erschlossen ist, auf einen Kaufpreis von 260 Franken 
pro Quadratmeter geeinigt. Entsprechend hatte der 
Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 16.6.2014 
beantragt, das Grundstück GB Balsthal Nr. 2637 an den 
potentiellen Investor für CHF 260 pro Quadratmeter zu 
verkaufen. Die Gemeindeversammlung hatte dies auch 
so beschlossen. Der Verkauf an einen Investor konnte 
aber nicht wie vorgesehen realisiert werden. 
Die Grundeigentümer von GB Balsthal Nr. 2635 und GB 
Balsthal Nr. 2636 führten nun mit neuen interessierten 
Investoren Landverhandlungen, nahmen eine Grund-
stückbereinigung vor und einigten sich – abweichend 
von der früheren Erklärung der drei Grundstückeigentü-
mer – auf einen Verkaufspreis von Fr. 250.00 / m2. Die 
Grenzbereinigung unter den Grundstücken GB Balsthal Nr. 
2635 und GB Balsthal Nr. 2636 wurde so vorgenommen, 
dass diese im Sinne des rechtsgültigen Nutzungsplanes 
überbaut werden können. Die für die Überbauung der 
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Grundstücke nicht benötigte Teilfläche ab GB Balsthal 
Nr. 2635 wurde in ein selbständiges Grundstück (GB 
Balsthal Nr. 3957) überführt und ebenfalls zum Preis 
von Fr. 250.00 / m2 an die Paul Fluri Immobilien AG, 
Mümliswil verkauft.

Die Paul Fluri Immobilien AG teilt der Gemeinde am 
07. April 2016 mit, dass sie das Grundstück der Ein-
wohnergemeinde Balsthal zum Preis von Fr. 250.00 / 
m2 erwerben, die Fläche mit dem bereits erworbenem 
Grundstück zusammenlegen und dieses in einer dritten 
Etappe überbauen möchte. Die Paul Fluri Immobilien AG 
wird für die Investoren auch die zwei andern Baufelder 
(GB Balsthal 2635 und 2636) als Bauunternehmer im 
Auftrag die Wohneinheiten erstellen. Durch den Verkauf 
des Grundstücks GB Balsthal Nr. 2637 an die Paul Fluri 
Immobilien AG hätte man somit Gewähr für eine ein-
heitliche Gestaltung auf allen drei Baufeldern innerhalb 
des Gestaltungsplans mit Sonderbauvorschriften, was 
auch «ortsbildmässig» sich positiv auswirkt. In Erwä-
gung dieser Sachverhalte ergibt sich für die Gemeinde 

als Grundeigentümerin von GB Balsthal Nr. 2637 eine 
neue Ausgangslage. Weil die Gemeindeversammlung 
am 16. Juni 2014 einen Verkaufspreis von CHF 260 pro 
Quadratmeter beschlossen hatte, müsste diese nun  – in 
Wiedererwägung zum damaligen Beschluss – wiederum 
den Verkauf zum Preis von CHF 250 pro Quadratmeter 
beschliessen. Zur Sicherstellung des Landgeschäfts wur-
de mit der Paul Fluri Immobilien AG eine verbindliche 
Kaufs- bzw. Verkaufserklärung abgeschlossen. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde-
versammlung:
1. Der Beschluss der Gemeindeversammlung 

vom 16. Juni 2014 in Sachen Landverkauf 
des gemeindeeigenen Grundstückes GB 
Balsthal Nr. 2637 zum Preis von Fr. 260.00 
/ m2 sei in Wiedererwägung zu ziehen.

2. Das nicht voll erschlossene Grundstück 
GB Balsthal Nr. 2637 sei zum Preis von Fr. 
250.00 / m2 an die Paul Fluri Immobilien 
AG, Mümliswil zu verkaufen.
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Der Gemeinderat hat...

zugestimmt

Der neuen Organisation Jugendarbeit Thal mit klarem Leis-
tungsvertrag und Reporting, ebenso dem neuen Kostenmo-
dell mit Vollmitgliedschaft (Pro-Kopf-Beitrag CHF 9, bisher 
CHF 6) sowie der entsprechenden Budgeterhöhung per 2017
Dem neuen Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzept betr. 
Parkierungswesen Neumattstrasse, wo die 14 Parkplätze 
zum Betrag von CHF 25 pro Monat und Parkplatz en bloc 
vermietet werden sollen
Dem Projekt Sanierung Holderweg und der Arbeitsvergabe 
der Baumeisterarbeiten an die Paul Fluri AG in Mümliswil 
zum Betrag von CHF 462‘460.50, die Rohrleitungsarbeiten 
werden durch den Werkhof der Einwohnergemeinde Balsthal 
ausgeführt; dem provisorischen Beitragsplan mit einem An-
satz von CHF 15.5690 m2 wird zugestimmt und der Nach-
tragskredit CHF 190‘000 zu Lasten Abwasserbeseitigung 
genehmigt
Betr. Schulraumplanung 4. Etappe der Vergabe der Aufträge 
zur Sanierung des Klassenzimmers Nr. 41 im Dachgeschoss 
sowie des Brandabschnitts im Erdgeschoss Treppenhaus-
Gang im Rahmen des Kostenvoranschlages im freihändigen 
Verfahren an die architekten wwb solothurn/balsthal; ein 
Kredit von CHF 106‘000 wird freigegeben, der eingesetzte 
Begleitausschuss hat die Arbeiten zu begleiten
Einer Anpassung der Beiträge gemäss Anhang 1 des Reg-
lements über die Schulzahnpflege zuhanden der Gemein-
deversammlung und die Finanzverwaltung beauftragt, eine 
Statistik für das Jahr 2015 zu erstellen in Bezug auf die ge-
leisteten Beiträge
Dem Aufstellen eines «Verbots für Hunde» auf dem Areal des 
Rainfeldschulhauses und jenem des Schulhauses Falkenstein
In Wiedererwägung eines früheren Beschlusses dem Ver-
kauf des Grundstücks GB Balsthal Nr. 2637 zum Preis von 
CHF 250/m2 an die Paul Fluri Immobilien AG, Mümliswil; die 
Gemeindeversammlung hat abschliessend darüber zu ent-
scheiden
Der Arbeitsvergabe für die Leerung des Kiessammlers Müm-
liswilerbach an die Reinhold Dörfliger AG, Egerkingen zum 
Betrag von CHF 60‘545.35 unter Freigabe des entsprechen-
den Kredits
Der Arbeitsvergabe für die Leerung des Kiessammlers Stei-

nenbach an die Reinhold Dörfliger AG, Egerkingen zum Be-
trag von CHF 21‘308.55 unter Freigabe des entsprechenden 
Kredits
Der Freigabe eines Kredits von CHF 60‘000 für die Sanierung 
der Wasserleitung Kirchgässli, eines Kredits von CHF 40‘000 
für die Sanierung der Wasserleitung Ziegelgasse (2. Etappe) 
sowie eines Kredits von CHF 50‘000 für die Sanierung der 
Wasserleitung Bechburgerstrasse (2. Etappe)

genehmigt

Die Schlussabrechnung der Sanierung Schulgebäude 3. Etap-
pe (Innenrenovationen EG Ost und 2. OG Schulhaus Rainfeld) 
mit einem Aufwand von CHF 378‘912 und den Begleitaus-
schuss mit der Ausführung der 4. Etappe beauftragt
Die Kooperationsvereinbarung mit der Swiss Quality Paper 
AG und der Ortsplanungskommission den Auftrag zur Umset-
zung erteilt im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision
Den Teilzonen- und Gestaltungsplan Höngerstrasse mit Zo-
nen und Sonderbauvorschriften, welcher dem Amt für Raum-
planung zur Vorprüfung einzureichen ist
Betr. Erschliessung Breitackerstrasse die Schlussabrechnung, 
welche in Bezug auf die Erschliessung Kanalisationsleitung 
mit CHF 144‘873.10 abschliesst und in Bezug auf die Was-
serleitung mit CHF 73‘673.25; ebenso den Nachtragskredit 
von CHF 3‘673.25 zu Lasten Wasserversorgung und die Pe-
rimeterbeiträge von CHF 19.3429/m2 für die Wasserleitung 
sowie CHF 40.1871/m2 für die Abwasserleitung
Die Schlussabrechnung betr. Ersatz Wasserleitung Brunners-
moos- und Bechburgerstrasse, welche mit einem Aufwänden 
von CHF 63‘698.90 (Kreditunterschreitung CHF 6‘301.10) 
bzw. CHF 61‘845 (Kreditunterschreitung CHF 3‘155) ab-
schliesst
Die Schlussabrechnung betr. Sanierung Kanalisation Rüti- 
und Brunnstubenstrasse, welche mit einem Aufwand von 
total CHF 98‘449.15 (Kreditunterschreitung CHF 51‘550.75) 
abschliesst
Einen Nachtragskredit von CHF 17‘000 für die Umsetzung 
zusätzlicher Parkplätze in den bestehenden Tempo-30-Zonen 
und der öffentlichen Publikation; mit dem Vollzug wird das 
Ingenieurbüro Roduner BSB & Partner beauftragt, begleitet 
durch die Infrastrukturkommission
Einen Nachtragskredit von CHF 60‘000 für die Umsetzung 
der Tempo-30-Zone Nord, die Bevölkerung ist über die Ver-



14

kehrsmassnahmen zu informieren; mit dem Vollzug wird das 
Ingenieurbüro Roduner BSB & Partner beauftragt, begleitet 
durch die Infrastrukturkommission
Die Elternbeiträge für den Musikschulunterricht ab dem 
Schuljahr 2016/17 wie folgt: Einzelunterricht 25 Minuten 
CHF 720 pro Jahr; Einzelunterricht 20 Minuten CHF 576 pro 
Jahr; Gruppenunterricht 50 Minuten CHF 480 pro Jahr
Betr. Sanierung Schärenmätteliweg folgenden Schlussabrech- 
nungen: Strassenbau inkl. Beleuchtung CHF 190‘517.75,  
Ersatz Kanalisation CHF 177‘930.10 und Ersatz Wasserlei-
tung CHF 89‘226.30; der definitive Perimeterbeitrag wird auf 
CHF 18.8990/m2 festgelegt

gewählt

Fredy Bieli zu Handen der Delegiertenversammlung des 
Zweckverbands ARA Falkenstein als Vorstandsmitglied in  
den ZAF

ferner hat er

Dem RL Kultur/Sport/Freizeit und dem Gemeindepräsidenten 
den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob und wie im Jahr 2018 das 
1050 Jahr-Jubiläum von Balsthal zu feiern wäre
Eine Weiterverfolgung des Projekts Ortsbus Balsthal abge-
lehnt, entsprechend wird auch auf eine Planungsstudie ver-
zichtet
Vom Projekt der Sanierung Lindenallee (Ersatz instabile Lin-
den, Geh- und Radweg, Ausführungstermin Sommer 2016) 
Kenntnis genommen; federführend ist der Kanton Solothurn, 
weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt
Die Unterschutzstellung der ehemaligen Schlossscheune, Rö-
merstrasse 4, GB Balsthal Nr. 143 und der Anmerkung des 
«Altertümer Schutzes» im Grundbuch befürwortet (Stellung-
nahme auf Anfrage)

Zivilstandsnachrichten 

Februar 2016

Geburten

04. Baumgartner Leon Daniel, Sohn der Baumgartner 
Rahel Fabienne von Mümliswil-Ramiswil SO und Wyssachen 
BE, wohnhaft in Balsthal
20. Schaad Elisa Maria Bertha, Tochter des Schaad André 
Jakob, von Laupersdorf SO, wohnhaft in Balsthal und der 
Schaad geb. Nica Raluca Mihaela, von Rumänien

Trauungen

27. Galati Emanuel, italienischer Staatsangehöriger, 
wohnhaft in Balsthal und Povia Silvia, italienische Staats-
angehörige, wohnhaft in Balsthal
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Trauung nachträglich:
18. September 2015
Sarkar Ramesch, von Herisau AR, wohnhaft in Balsthal  
und Zerbach Meike, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft 
in Deutschland

Todesfälle

03. Adriani geb. Giangrazi Santa, geboren am 23. 
Dezember 1924, italienische Staatsangehörige, wohnhaft in 
Balsthal, verwitwet seit 20. Juli 2011 von Adriani Amedeo
05. Bader Heinz, geboren am 23. September 1936, von 
Holderbank SO, wohnhaft in Balsthal, verheiratet seit 17. 
April 1965 mit Bader geb. Uboldi Rosa Susanna
06. Born geb. Leber Anna, geboren am 26. Juli 1919, 
von Balsthal SO, wohnhaft in Balsthal, verwitwet seit 8. 
August 1969 von Born Carl Xaver
10. Bichsel Lucie, geboren am 7. März 1923, von Mei-
ringen BE, wohnhaft in Balsthal, nicht verheiratet
17. Craparo Luigi, geboren am 18. September 1941, itali-
enischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Balsthal, verwitwet 
seit 29. Juli 2014 von Craparo geb. Portannese Giuseppa
28. Friedli Rolf, geboren am 22. Februar 1949, von 
Lützelflüh BE, wohnhaft in Balsthal, verheiratet seit 12. 
November 1971 mit Friedli geb. Fluri Susanna

Zivilstandsnachrichten 

März 2016

Geburten

01. Bussmann Lea, Tochter des Bussmann Gregor von 
Balsthal SO und Laupersdorf SO und der Bussmann geb. 
Duppenthaler Delia von Balsthal SO, Laupersdorf SO und 
Melchnau BE, wohnhaft in Balsthal
19. Arnold Dion Nathan, Sohn des Arnold Marco, von 
Nebikon LU, wohnhaft in Balsthal und der Arnold geb. 
Hugelshofer Jennifer Alexandra, von Frauenfeld TG und 
Wigoltingen TG

Trauungen

---

Todesfälle

02. Altermatt Anna, geboren am 17. Mai 1914, von 
Balsthal SO, wohnhaft in Balsthal, verwitwet seit 24. Sep-
tember 2000 von Altermatt Otto
03. Müller Doris Anna, geboren am 29. November 1960, 
von Subingen SO und Biel BE, wohnhaft in Balsthal, nicht 
verheiratet
08. Zanetta René, geboren am 6. Juni 1962, von Breggia 
TI, wohnhaft in Balsthal, nicht verheiratet
13. Kamber Josef, geboren am 4. Januar 1918, von 
Hauenstein-Ifenthal SO und Balsthal SO, wohnhaft in Bals-
thal, verwitwet seit 12.12.1999 von Kamber geb. Schmid 
Marie Louise

 
Einwohnerstatistik
Februar 2016

Einwohner am 31. Januar 2016 6‘003 Personen
Zuwachs im Monat Februar 2016 48 Personen
  6‘051 Personen
Wegzug im Monat Februar 2016 42 Personen
Einwohner am 29. Februar 2016 6‘009 Personen

Einwohnerstatistik 
März 2016

Einwohner am 29. Februar 2016 6‘009 Personen
Zuwachs im Monat März 2016 42 Personen
  6‘051 Personen
Wegzug im Monat März 2016 54 Personen
Einwohner am 31. März 2016 5‘997 Personen
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